Vereinbarung

über die Umwandlung von Arbeitsentgelt in Versicherungsschutz

Zwischen
_______________________________________________


Arbeitgeber

und Herrn/Frau
_______________________________________________


Mitarbeiter

wird in Abänderung des Dienstvertrages vom _______________ und ggfs. in Ergänzung bereits bestehender Entgeltumwandlungsvereinbarungen mit Wirkung vom _______________ folgendes vereinbart:
1. Der Anspruch des Mitarbeiters auf

[  ]  laufendes Arbeitsentgelt

[  ]  __________________________________ 
) (Sonderbezüge)

wird in Höhe des Betrages von 1/__ jährlich / monatlich 
) __________ €, zahlbar jeweils zum _______________, erstmals zum _______________, letztmals zum _______________ 
) in einen Anspruch auf Versicherungsschutz in Form von Beiträgen zu einer Direktversicherung im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung umgewandelt (Barlohnverzicht).

Die Beiträge zu der Direktversicherung sollen nach §40b EStG versteuert werden.

Der Arbeitgeber wird diese Beiträge zu der Direktversicherung so lange an die Allianz Lebensversicherung AG abführen, wie der Mitarbeiter einen Anspruch auf Arbeitsentgelt hat. Die Beitragszahlungspflicht des Arbeitgebers entfällt insbesondere auch dann, wenn das Dienstverhältnis ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt fortbesteht (z.B. während des Erziehungsurlaubs oder nach Beendigung der Fortzahlung des Arbeitgebers im Krankheitsfall). Zur Aufrechterhaltung des vollen Versicherungsschutzes kann der Mitarbeiter in diesem Fall die Versicherungsbeiträge – grundsätzlich über den Arbeitgeber - aus privaten Mitteln zahlen; anderenfalls wird die Versicherung beitragsfrei gestellt.

Die auf diesen Versicherungsbeitrag entfallende pauschale Lohnsteuer ggf. Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag 
) werden vom Mitarbeiter ebenfalls durch Barlohnverzicht finanziert.

2. Für Gehaltserhöhungen sowie die Bemessung gehaltsabhängiger Leistungen (z.B. Weihnachts​gratifikation, Jubiläumsgeld, Pensionsanspruch, Zuschläge) bleibt die Vergütung zuzüglich des in Ziffer 1. vereinbarten Barlohnverzichts maßgebend.

3. Sollten sich die bei Abschluss dieser Vereinbarung maßgebenden Verhältnisse nachhaltig ändern, so kann die Vereinbarung von jedem Vertragspartner unter Einhaltung einer Frist von __ Monaten für die Zukunft gekündigt werden. Soweit der Mitarbeiter nach Wirksamkeit der Kündigung nicht die Zahlung der Versicherungsbeiträge übernimmt und die Vertragspartner auch keine ander​weitige Regelung treffen, wird die Versicherung beitragsfrei gestellt.

4. Die Direktversicherung wird durch den Arbeitgeber auf das Leben des Mitarbeiters bei der Allianz Lebensversicherungs-AG abgeschlossen. Für das Versicherungsverhältnis gilt der Versiche​rungsvertrag einschließlich der zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen sowie eventuell ergänzender Regelungen und der Bestimmungen des Gruppenvertrages, sofern ein solcher abgeschlossen worden ist.

Nähere Einzelheiten Art und Umfang über der Versicherungsleistungen, die Beitragszahlung und die begünstigten Personen im Todesfall enthalten die Versicherungszusage und die Versicherungsbescheinigung, die der Arbeitgeber dem Mitarbeiter nach Abschluss der Direktversicherung aushändigt.

5. Im Versicherungsvertrag wird unwiderruflich vereinbart, dass während der Dauer des Dienstverhältnisses eine Übertragung der Versicherungsnehmereigenschaft und eine Abtretung von Rechten aus diesem Vertrag auf den versicherten Mitarbeiter bis zu dem Zeitpunkt, in dem dieser sein 59. Lebensjahr vollendet, insoweit ausgeschlossen ist, als die Beiträge vom Arbeit​geber entrichtet worden sind. Es wird im Versicherungsvertrag zudem vereinbart, dass insoweit die Abtretung, Verpfändung oder Beleihung des unwiderruflichen Bezugsrechts durch den versicherten Mitarbeiter ausgeschlossen ist.

6. Eine zwischen den Vertragsparteien bereits bestehende Versorgungsregelung bleibt von dieser Vereinbarung unberührt.

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. In diesem Falle werden die 
Parteien eine Regelung treffen, die dem wirtschaftlich Gewollten gleich oder möglichst

nahe kommt.

7. Der Mitarbeiter bestätigt mit seiner Unterschrift insbesondere auch die folgenden Punkte:
a) Da zur Durchführung der Versorgung durch den Arbeitgeber eine Versicherung auf das Leben des Mitarbeiters abgeschlossen wird (Durchführungsweg Direktversicherung), erklärt der Arbeitnehmer mit seiner Unterschrift, dass er mit dem Abschluss der Versicherung einverstanden ist. (§159 VVG)

b) Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages – etwa im Rahmen eines Arbeitgeberwechsels oder einer Beitragsfreistellung kann es dazu kommen, dass kein oder nur ein unter den eingezahlten Versicherungsbeiträgen vorhandener Versicherungswert existiert. Dies hängt damit zusammen, dass die ersten Beiträge zur Tilgung von Abschlusskosten herangezogen werden und bei Kündigung (§ 176 VVG) bzw. bei Beitragsfreistellung (§ 174 VVG) ggf. noch ein angemessener Stornoabzug erfolgt. Der Mitarbeiter erklärt mit seiner Unterschrift, dass er diesen Umstand zur Kenntnis genommen hat.

c) Die allgemeinen rechtlichen Hinweise (steuerliche Hinweise und Hinweistexte im Angebot) sind vom Mitarbeiter zur Kenntnis genommen worden.

_________________________
____________________________________

Ort, Datum
Unterschrift des Arbeitgebers

_________________________
____________________________________

Ort, Datum
Unterschrift des Mitarbeiters










� 	z.B. Weihnachtsgratifikation, Urlaubsgeld, Gewinnbeteiligung, Leistungsprämie


� 	Nichtzutreffendes bitte streichen


� 	Bei abgekürzter Beitragszahldauer hier Datum der letzten Beitragsfälligkeit eintragen


� 	Die pauschale Lohnsteuer nach §40b EStG beträgt zur Zeit 20% des Versicherungsbeitrages, der Solidaritätszuschlag 5,5% der pauschalen Lohnsteuer. Die individuelle Kirchenlohnsteuer ist nicht bundeseinheitlich geregelt; sie beträgt je nach Bundesland 8% oder 9%der pauschalen Lohnsteuer. Bei 8% bzw. 9% individueller Kirchenlohnsteuer beträgt die steuerliche Gesamtbelastung des Versicherungsbeitrages 22,7% oder 22,9%. Vorrausstezung für die Nutzung des § 40b EStG ist, dass eine Altzusage vor dem 01.01.2005 vorhanden ist.





